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Protokoll 
der Sitzung des Arbeitsschutzausschusses 
der TU Clausthal

	Datum:
	Mittwoch, den 10. Dezember 2025

	Ort:
	Senatssitzungszimmer und Online

	Teilnehmer:innen:
	Herr Mertens (Sitzungsleitung), Herr Samawatie, Herr Schäwel, Herr Dr. Müller-Bahns, Frau Kleinewig, Herr Pallinger, Herr Dr. Behnke, Herr Heger, Herr Bravin, Frau Kortner-Heger, Herr Lettke, Herr Goldbach, Frau Schnickmann, Herr Schwedes, Frau Stein, Frau Kammann, Frau Slukhay (Praxis Pallinger), Herr Werner, Frau Wittig, Herr Seiffert, Herr Peter, Herr Mattioli, Herr Zander, Herr Südekum, Herr Schenk, Herr Fritze, Herr Heidemann, Herr Lüddeke, Herr Sackbrook. 

	Protokoll:
	Frau Steidle 

	Beginn der Sitzung:
	14:07 Uhr

	Ende der Sitzung:
	15:35 Uhr




TOP 1 Genehmigung des Protokolls der letzten ASA-Sitzung
Herr Mertens begrüßt die Teilnehmer:innen zur letzten Sitzung des Arbeitsschutzausschusses in diesem Jahr und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Er begrüßt Herrn Dr. Müller-Bahns und Herrn Samawatie, der nach längerer Abwesenheit wieder teilnehmen kann. 
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde den Teilnehmern per E-Mail versandt.  Gegen das Protokoll wurden keine Einwände erhoben, damit ist das Protokoll genehmigt.
Die mit der Einladung versandte Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen. 
Herr Mertens beginnt mit TOP 3 des Protokolls der letzten ASA-Sitzung „Vorstellung des Gesundheitstages“, der sehr erfolgreich war. Er selbst hat an zwei Veranstaltungen teilgenommen. Auch ist die allgemeine Resonanz darauf rundum positiv. 

TOP 2 Bericht des Leitenden Sicherheitsingenieurs 
Herr Samawatie hat in den letzten Monaten verstärkt an Evakuierungsübungen teilgenommen, die auch Bestandteil der jährlich bis März abzugebenden Checklisten sind. Insgesamt liegen 33 Checklisten vor.
Brandschutzhelfer, die bei Entstehungsbränden helfen sollen, können häufig in der Brandmeldetechnik erkennen, welcher Raum von einer Rauchentwicklung betroffen ist. Oftmals haben die Brandschutzhelfer keine Generalschließberechtigung, so dass es zu lange dauert, bis sie Zutritt zu den betreffenden Räumen haben. 
Schwierig war die Feststellung der Vollzähligkeit am Sammelplatz. Herr Samawatie schlägt dafür die Anwesenheitstableaus der Zeiterfassung vor. Frau Kleinewig weist darauf hin, dass im Verwaltungsbereich und in den zentralen Einrichtungen die Arbeitszeit digital erfasst wird. In den Instituten erfolgt die Zeiterfassung überwiegend noch in Papierform bzw. auf Excel-Listen. Hierfür käme das Anwesenheitstableau nicht in Frage; dies trifft auch auf studentische Hilfskräfte zu. 
Herr Heger ergänzt zu Brandschutzhelfern, dass die Feuerwehr die Vorgabe hat, jeden Raum zu kontrollieren. Brandschutzhelfer sollen nur einen Entstehungsbrand löschen.
Herr Schäwel erinnert, dass diese Thematik bereits vor einem Jahr diskutiert wurde. Aus seiner Sicht würden die Anwesenheitskontrollen nicht funktionieren. Oftmals sind die beauftragten Evakuierungshelfer nicht vor Ort. Wie bereits von Herrn Pallinger angeregt, ist die Einweisung jedes Mitarbeitenden in das Thema Evakuierung erforderlich und die Nutzung so genannter Evakuierungskästen. Anfang dieses Jahres fand eine Evakuierungsübung im Institut für Mathematik statt, die sehr gut funktionierte. 
Weiteres Thema sind nicht aktualisierte Flucht- und Rettungspläne (siehe TOP 6). Teilweise waren in den Fluchtwegen Brandlasten. Auch wurde nicht sichergestellt, dass Fremdfirmen während der Evakuierungsübung das Gebäude nicht betreten dürfen. 
Insgesamt verliefen die Evakuierungsübungen gut. Es wird aber weiterhin an einer Verbesserung gearbeitet. 
In den vergangenen drei Monaten kam es zu vier meldepflichtigen Unfallanzeigen, davon zwei Wegeunfälle aufgrund von Glatteis. Zwei weitere Unfallmeldungen betreffen einen Auszubildenden und eine studentische Hilfskraft. Herr Samawatie wird Anfang Januar mit den jeweiligen Instituten über mögliche Optimierungen bei Unterweisungen und Gefährdungsbeurteilungen sprechen, ggf. persönliche Schutzausrüstung. 
Ohne Unterweisung und Gefährdungsbeurteilung drohen Strafen nach Betriebssicherheitsverordnung, Geldstrafen bei Nichteinhalten der Unfallverhütungsvorschriften, § 26 ArbSchG vorsätzliche Gefährdung Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und Geldstrafen bei erheblichen Verletzungen, zivilrechtliche Haftung, Schadensersatz, Schmerzensgeld, Regressforderung der Berufsgenossenschaft. 
Auch im nächsten Jahr werden Schulungen angeboten: Evakuierungs- und Brandschutzhelfer, für Krananlagen, Flurförderfahrzeuge, für befähigte Personen von Leitern, Tritten und Regalen und für elektrisch unterwiesene Personen (EUP). 
Herr Samawatie wird häufig von Instituten auf die Beschaffung von Großgeräten/Laborgeräten angesprochen. Oftmals sind die Hersteller aus China. Die Geräte haben wiederholt keine EU-Konformität hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz und somit auch keine CE-Kennzeichnung. Das Inumlaufbringen solcher Produkte ist deshalb in der EU verboten. Sie dürfen nicht eingesetzt werden, so dass Herr Samawatie die Beschaffung abgelehnt hat. 
Das CE-Zeichen steht für Conformité Européenne (Europäische Konformität). Chinesische Hersteller imitieren gelegentlich die CE-Kennzeichnung. Diese Imitation beinhaltet allerdings keine Qualitäts- oder Sicherheitsgarantien, sondern steht für „China Export“. 

TOP 3 Bericht der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Herr Schäwel führte in diesem Jahr eine etwas größere Schulung mit den Sicherheitsbeauftragten durch, einen Teil online, einen Teil in Präsenz. Im letzten Quartal fand ein Workshop zum Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen statt. In der Universitätsbibliothek wurde ein „Muster“- Büro ausgewählt und dafür mit sehr guten Ergebnissen die Gefährdungsbeurteilung eines Büroarbeitsplatzes erstellt. Auch am Gesundheitstag wurde über Gefährdungsbeurteilungen informiert. 
Zusammen mit dem Rechenzentrum wird an einem Modellprojekt zu digitaler Unterweisung mit der Moodle-Plattform gearbeitet. Dies könnte richtungsweisend für die Entlastung der einzelnen Sicherheitsbeauftragten sein, so dass die Unterweisungen digital erfolgen mit der zusätzlichen Möglichkeit, für Nachfragen zur Verfügung zu stehen. Ziel ist eine digitale Plattform für Grundunterweisungen, Jahresunterweisungen und spezielle Unterweisungen. 
Es fanden Sicherheitsbegehungen in unterschiedlicher Qualität statt. Trotz der Baustellensituation in den Chemie-Instituten ist der Sicherheitsstandard in den Laboren hoch. 
Bei den Wirksamkeitskontrollen lag der Schwerpunkt auf den in den Protokollen dokumentierten Auffälligkeiten. 2026 wird eine neue Serie mit Sicherheitsbegehungen gestartet. Weitere Termine für Brandschauen sind anberaumt
Herr Bravin fragt nach Unterweisungen auf Englisch. Herrn Schäwel zufolge sollen auch Englisch sprechende Sicherheitsbeauftragte ausgebildet werden. Kaum eine Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft kann dies jedoch anbieten. In diesem Jahr wurde damit begonnen, die Unterweisungen im Bereich der Evakuierung und des vorbeugenden Brandschutzes auch bilingual zu vermitteln, was auf sehr gute Resonanz gestoßen ist. Die Urkunden für die Teilnahme am Online-Kurs gibt es sowohl auf Deutsch und Englisch. 


TOP 4 Bericht des Arbeitsmediziners
Herr Pallinger bekommt aus vielen Instituten Fragen zum Gesundheitsschutz und zu arbeitsmedizinische Themen, was für einen hohen Bekanntheitsgrad und auch für wachsendes Vertrauen spricht. Er steht in regem Austausch mit der Arbeitssicherheit, Herrn Samawatie und Herrn Schäwel, und nimmt regelmäßig an Sicherheitsbegehungen teil. In der betriebsmedizinischen Betreuung finden immer wieder anlassbezogene Begehungen statt. 
In diesem Jahr wurden 563 arbeitsmedizinische Vorsorgen durchgeführt. Im Betrieblichen Eingliederungsmanagement war Herr Pallinger in drei Fällen beteiligt. 
Schwangere wurden hinsichtlich mutterschutzrechtlicher Vorschriften beraten und deren Arbeitsplätze auf Gefährdungen überprüft. 
Die Zusammenarbeit mit der disponierenden Stelle im Personaldezernat - Frau Kleinewig und Herrn Schramm – ist sehr gut. 


TOP 5 Radonmessungen 

Herr Heger informiert: 
Clausthal-Zellerfeld ist seit fünf Jahren Radonvorsorgegebiet. Bei Erhebungen in privaten Wohnhäusern wurden damals 30 Messungen gemacht, davon waren zehn über dem Referenzwert von 300 Bq/m³ in Aufenthaltsräumen.
Vorgabe war die Langzeitprüfung der Räume im Keller- und Erdgeschoss, in der Regel Aufenthaltsräume. Herr Heger führte auch Messungen in benachbarten Räumen, die nicht genutzt werden, durch, da sich z.B. in darüberliegenden Räumen Büros befinden. Einfache Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften machen sehr viel aus, beispielsweise waren im CZM mit Lüftung die Werte unter der Nachweisgrenze. 
In Nähe von durchgebrochenen Bodenplatten fanden laufende Nachmessungen statt. 
 
Die Grundmessungen sind abgeschlossen. Herr Heger wird sich zu den 1050 Messergebnissen mit Herrn Samawatie abstimmen. 20 Radon-Messkapseln waren ohne Detektor. 
Danach wird Herr Heger die Ergebnisse dem Personalrat vorstellen, ob alle Aufenthalts-/Arbeitsräume unter den Grenzwerten liegen oder ggf. Lüftungen eingebaut werden müssen. 
Es gab insgesamt keine gravierenden Auffälligkeiten in negativer Form. Bei nasskaltem Wetter ist die Radonexposition kurzzeitig höher als im Sommer. 
Aktuell gibt es keine Gebäude, in denen die Grenzwerte überschritten sind. Herr Heger ist weiterhin im Kontakt mit dem Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig. 

Herr Mertens schlägt vor, dass Herr Heger jeweils zum Jahresende dem ASA über Radon berichtet – keine besonderen Auffälligkeiten vorausgesetzt. 


TOP 6 Berichte, Fragen, Anregungen der Institute 

Herr Mertens:
Flucht- und Rettungspläne:
Die Erstellung der Flucht- und Rettungspläne ist Aufgabe des Staatlichen Baumanagements. Der Auftrag wurde schon vor einiger Zeit erteilt und vom Staatlichen Baumanagement an Freiberufler vergeben. Es sind schon einige Pläne fertig, u.a. für die Metallurgie, die Organische Chemie, die Maschinelle Anlagentechnik und weitere Gebäude. Das Sportinstitut ist in der Vergabe im ersten Quartal 2026 an einen Freiberufler vorgesehen. Die Vergabe benötigt Zeit; der Freiberufler muss Begehungen machen, zeichnen, danach erfolgt ein Abgleich mit Herrn Rackwitz vom Staatlichen Baumanagement, dem Dezernat 4 und Herrn Meeßen (GOR).
Brandschutztüren:
Herr Ropte vom Dezernat 4 nimmt die Brandschutztüren aller 84 Gebäude auf und priorisiert nach Mängeln. Herr Ropte hat insgesamt schon sieben Gebäude begangen und dort die Brandschutztüren priorisiert. Dezernat 4 kümmert sich um defekte Brandschutztüren. 
Hauptamtliche Brandschauen:
Die zuständige Person im Dezernat 4 war schwer erkrankt, ist mittlerweile nicht mehr an der TU. Im Januar wird eine neue Mitarbeiterin den Dienst aufnehmen und die Brandschauen organisieren, so dass 2026 hauptamtliche Brandschauen nach Nds. Brandschutzgesetz durchgeführt werden können. Der Landkreis führt die hauptamtlichen Brandschauen durch, Dezernat 4 lädt dazu ein.


TOP 7 Liste der offenen Punkte 
 
1. Prüfung der elektrischen Geräte bzw. Anlagen

Das Dezernat 4 hat zwei Ausschreibungen durchgeführt und zwei Rahmenverträge geschlossen. Nach Absprache mit den Firmen beginnen im Januar die ersten Prüfungen. Die Rahmenverträge gelten für drei Jahre.  

Der Punkt kann damit als abgeschlossen betrachtet werden. 

2. Radon-Messungen

Herr Heger wird jeweils zum Jahresende dazu berichten. Bei Auffälligkeiten mit akutem Handlungsbedarf wird darüber in der entsprechenden nächsten Sitzung informiert.

3. Schulung der Ersthelfer

Herr Samawatie: 2025 wurden 97 Ersthelfer ausgebildet, davon konnten 80 Schulungen von der LUK abgedeckt und 17 Schulungen von der TUC übernommen werden. Frau Wittig merkt an, dass bei einer Ersthelferschulung mit 18 Personen nur die Hälfte teilgenommen hat. Herrn Schäwel zufolge haben sich 9 Personen einen Tag vorher abgemeldet, so dass die Plätze frei waren und kurzfristig nicht anders vergeben werden konnten. Herr Samawatie berichtet, dass andererseits an einem Schulungstag fünf nicht angemeldete Personen hinzukamen, die auch noch teilnehmen konnten. 

4. Sammelstelle von Lithium-Ionen-Akkus

Herr Schäwel: Es muss eine Sammelstelle für Li-Ionen-Akkus identifiziert werden. Säurebatterien und Leuchtstofflampen (Quecksilber) können im Gefahrstofflager abgegeben werden. 
Um Lithium-Ionen-Akkus zu löschen, ist Wasser das am besten geeignete Löschmittel. Einfache Stahleimer haben sich bewährt. 
Herr Pallinger weist auf feuerfeste Boxen/Gefahrgutbehälter für Li-Ionen-Akkus hin, um einen schwelenden Akku aus dem Gebäude zu transportieren.
Kfz-Meister und Gesellen, die an Elektrofahrzeugen arbeiten, müssen eine Hochvolt-Ausbildung haben. Dies ist eine Grundvoraussetzung. Die brandschutztechnischen Vorgaben müssen umgesetzt werden. 

5. Safety-Day

Auch 2026 wird der Safety-Day mit interessanten Themen zur Arbeitssicherheit angeboten. 

6. Kataster für Maschinen und Anlagen

Das Kataster wird derzeit erstellt.  Darüber könnte Herr Schäwel auf einer der nächsten Sitzungen entsprechend berichten.  

7. Änderungen in der DGUV

Herr Schäwel informiert über die Änderungen einiger gesetzlicher Vorgaben in diesem Jahr (Präsentation siehe Anlage): 

Die Grundsätze der Prävention haben sich geändert. Die Prävention in der Arbeitssicherheit ist mehr an die tatsächlichen Bedingungen und Bedürfnisse angepasst worden. Die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes, Verantwortlichkeiten und Gefährdungsbeurteilungen haben einen hohen Stellenwert bekommen. 
Die Regelung für Mitarbeitende mit Behinderung hat in die Grundsätze der Prävention Einzug gehalten. 
Unterweisungen: Der Vorgesetzte ist grundsätzlich für die Unterweisung und deren Durchführung verantwortlich. Nicht mehr möglich ist, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit den Auftrag zur Unterweisung der Mitarbeitenden bekommt. Die Fachkräfte können und werden weiterhin unterstützen. 
Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten nach DGUV Regel 100-001.
Arbeitsplätze, Witterungsschutz, Schutzanforderungen (Hausmeister, Handwerker).
Technische Regel für Gefahrstoffe. PSA.
TRGS 906: Verzeichnis krebserzeugender und keimzellmutagener Tätigkeiten. CMR-Stoffe und Verfahren. Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen. 

TOP 8 Allgemeines und Termine der ASA-Sitzungen

Für 2026 werden folgende Termine festgelegt:

				11. März
				17. Juni 
				   9. September
				16. Dezember 

Für die Sitzung am 11. März 2026 konnte das Senatssitzungszimmer erst ab 15:00 Uhr reserviert werden. Alle weiteren ASA-Termine 2026 werden um 14:00 Uhr beginnen. 

Da keine weiteren Beiträge vorliegen, bedankt sich Herr Mertens bei den Teilnehmer:innen und schließt die Sitzung.

				 



	gez. Mertens
	gez. Steidle

	(Sitzungsleitung)
	(Protokoll)
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